
220 Gesetzblatt Teil II Nr. 32 — Ausgabetag: 18. April 1969

§ 4
Bekämpfung von Schund-, Schmutz- 

und jugendgefährdenden Erzeugnissen

(1) Schund- und Schmutzerzeugnisse dürfen nicht her
gestellt, eingeführt oder verbreitet werden. Schund- und 
Schmutzerzeugnisse sind Druck- oder ähnliche Erzeug
nisse, die geeignet sind, bei Kindern und Jugendlichen 
Neigungen zu Rassen- und Völkerhaß, Grausamkeit, 
Menschenverachtung, Gewalttätigkeit, Mord oder ande
ren Straftaten sowie geschlechtliche Verirrungen her
vorzurufen.

(2) Jugendgefährdende Erzeugnisse dürfen nicht her
gestellt, kopiert, vervielfältigt oder auf andere Weise 
wiedergegeben oder verbreitet werden. Jugendgefähr
dende Erzeugnisse im Sinne dieser Verordnung sind 
entgegen den Rechtsvorschriften in die Deutsche Demo
kratische Republik eingeführte Druck- oder ähnliche Er
zeugnisse, Gegenstände, Tonträger oder nach deren Vor
bild angefertigte Ezeugnisse, die solche Verhaltenswei
sen und Leitbilder propagieren oder verherrlichen, die 
mit der staatsbürgerlichen Erziehung der Jugend un
vereinbar sind.

(3) Die Erziehungsberechtigten sowie auch Lehrer, 
Erzieher und Lehrausbilder sind dafür verantwortlich, 
daß Kinder und Jugendliche über den verderblichen 
Charakter und die schädliche Wirkung der Schund-, 
Schmutz- und jugendgefährdenden Erzeugnisse aufge
klärt werden und nicht in den Besitz derartiger Er
zeugnisse gelangen.

(4) Die Erziehungsberechtigten haben den Kindern 
und Jugendlichen Erzeugnisse gemäß Absätzen 1 und 2 
abzunehmen und zu vernichten.

(5) Lehrer/’ Erzieher und Lehrausbilder sind verpflich
tet, den Kindern und Jugendlichen Erzeugnisse gemäß 
Absätzen 1 und 2 abzunehmen und ihren Leitern zu 
übergeben.

§ 5
Die Leiter von Schulen, Berufsausbildungsstätten, In

ternaten für Schüler und Lehrlinge, Heimen und Fe
rienveranstaltungen sind verpflichtet, in enger Zusam
menarbeit mit der FDJ, der Pionierorganisation und an- '' 
deren gesellschaftlichen Kräften regelmäßig Kontrollen 
in bezug auf den Besitz von Schund-, Schmutz- und ju
gendgefährdenden Erzeugnissen bei Kindern und Ju
gendlichen durchzuführen. Wenn entsprechende Er
zeugnisse vorgefunden werden,” haben sie diese abzu
nehmen, mit den Kindern und Jugendlichen über die 
Schädlichkeit der Erzeugnisse zu sprechen und die Er
ziehungsberechtigten zu informieren.

§ 6

Schund-, Schmutz- und jugendgefährdende Erzeug
nisse sind von den staatlichen Organen, insbesondere 
durch die Deutsche Volkspolizei, selbständig einzuzie
hen. Eine Entschädigung wird nicht gewährt.

Beschränkung des Verkaufs 
von alkoholischen Getränken und Tabakwaren

§ 7
(1) Erwachsene, insbesondere die Erziehungsberech

tigten, Lehrer, Erzieher und Lehrausbilder, die Leiter, 
Inhaber und das Bedienungspersonal von Gaststätten 
sowie das Verkaufspersonal im Handel oder in ähnli

chen Einrichtungen sind verpflichtet, die nachstehenden 
Beschränkungen einzuhalten:
1. An Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen 

keine alkoholischen Getränke und Tabakwaren ver
abreicht, verkauft oder in sonstiger Weise abgege
ben werden.
Der Verkauf von Zündmitteln an Kinder ist verbo
ten.

2. An Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren dür
fen Getränke nur mit einem Alkoholgehalt bis zu 
20 % in geringen Mengen verkauft, verabreicht oder 
in sonstiger Weise abgegeben werden.
Jugendliche dürfen nicht zum Alkoholgenuß verlei
tet werden.

(2) Der Genuß von Tabakwaren durch Kinder und 
Jugendliche unter 16 Jahren gefährdet die körperlich 
gesunde, allseitige Entwicklung der Persönlichkeit und 
ist deshalb nicht zu dulden.

(3) Kinder und Jugendliche haben sich den in den 
Absätzen 1 und 2 genannten Festlegungen entsprechendzu 
verhalten und dürfen andere Kinder und Jugendliche 
nicht zum Genuß von alkoholischen Getränken und Ta
bakwaren verleiten. Sie haben sich vor allem nicht 
durch Täuschung des *Bedienungs- und Verkaufsperso
nals alkoholische Getränke und Tabakwaren zu ver
schaffen.

§ 8
Die Leiter der Handelsorgane, die Gaststättenleiter 

und die Leiter der Jugendklubhäuser, anderer Jugend
einrichtungen, staatlicher und gewerkschaftlicher Klub- 
und Kulturhäuser sind dafür verantwortlich, daß in ih
ren Einrichtungen genügend alkoholfreie und alkohol
arme Getränke angeboten werden.

Beschränkung des Aufenthalts 
in öffentlichen Einrichtungen

§ 9
(1) Die Leiter oder Inhaber öffentlicher Filmtheater 

dürfen Kinder und Jugendliche zum Besuch von Film
veranstaltungen nur dann zulassen, wenn das Programm 
von dem dafür zuständigen zentralen staatlichen Organ 
für Kinder und Jugendliche freigegeben ist. Die gleiche 
Verantwortung tragen die Veranstalter von Filmvorfüh
rungen in nichtgewerblichen Spielstellen.

(2) Die Freigabe regelt das zuständige zentrale staat
liche Organ in eigener Verantwortlichkeit. Es ist ver
pflichtet, die Freigabe in geeigneter Weise öffentlich be
kanntzumachen. Die Freigabe erfolgt differenziert in der 
Regel durch die Kennzeichnung:

Für Kinder unter 6 Jahren nicht zugelassen.
Für Kinder unter 14 Jahren nicht zugelassen.
Für Jugendliche unter 16 Jahren nicht zugelassen.
Für Jugendliche unter 18 Jahren nicht zugelassen.

§ 10
(1) Erziehungsberechtigte, Leiter oder Inhaber von 

Filmtheatern, Klubeinrichtungen, Kabaretts, Varietes, 
Schausteller und das Personal von Einrichtungen der 
Vergnügungsparks sowie Leiter, Inhaber und das Be
dienungspersonal von Gaststätten sind dafür verant
wortlich, daß nachstehende Beschränkungen eingehalten 
werden:

1. Für Kinder ist der Aufenthalt in Filmtheatern,
Klubeinrichtungen, Kabaretts, Varietes, Schaubuden,
Vergnügungsparks und Gaststätten bis 19.00 Uhr
und in Kindertanzveranstaltungen gestattet.


